
Buchbesprechungen | 137

dem Beitrag zu den Weltmeisterschaften 
in Mexiko wird deutlich, wie sehr hinter 
der Ausrichtung das Interesse von lokalen 
Medienunternehmern stand, die in der 
Fernsehübertragung der Spiele ein einträg-
liches Geschäft erkannten. Die Auswei-
tungen des Turniers auf 24 Mannschaften 
1982 und auf 32 Mannschaften 1998 war, 
das wird in den Beiträgen ebenfalls deut-
lich, in erster Linie den wirtschaftlichen 
Interessen der FIFA-Bosse geschuldet.
Insgesamt ist den Herausgebern ein in-
teressanter und informationsreicher Band 
gelungen, der trotz der Heterogenität der 
einzelnen Beiträge ein nachvollziehbares 
Gesamtbild der Entwicklung der FIFA-
Fußballweltmeisterschaft zeichnet. Die 
zahlreichen Diskussionen im Vorfeld der 
WM in Brasilien lassen sich durch einen 
Blick auf die Geschichte der Weltmei-
sterschaft und die Rolle der FIFA präzi-
ser historisch verorten. Gleichzeitig wird 
deutlich, wie gewinnbringend eine wis-
senschaftliche Beschäftigung mit dem glo-
balen Phänomen der Fußballweltmeister-
schaft sein kann. Für diese Beschäftigung 
eröffnet der Band einen ersten wichtigen 
Zugang.
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Dieser Band erscheint im Moment einer 
großen Krise der „Transitional Justice“. In 
letzter Zeit wurde eine Vielzahl kritischer 
Studien über die Tribunale und den In-
ternationalen Strafgerichtshof sowie über 
deren legale, normative und institutionelle 
Wirkungen auf verschiedene europäische 
Länder publiziert, die sich vor allem kri-
tisch gegenüber ihrer Objektivität und 
Unabhängigkeit äußerten. Kritische Stim-
men melden sich dabei nicht nur unter Ex-
perten und Politikern, sondern auch unter 
ehemaligen Unterstützern der Tribunale, 
beispielsweise Opferorganisationen, Men-
schenrechts-NGOs und selbst ehemaligen 
Richtern.1 Diese skeptische Phase folgt 
auf den großen Enthusiasmus der 1990er 
Jahre, als sich Transitional Justice als neue 
Vision der Globalen Gerechtigkeit ankün-
digte. Kritiker haben von Anfang an be-
mängelt, Kriegsverbrecherprozesse seien 
per Definition schlecht geeignet, um so-
ziale Gerechtigkeit zu erreichen, weil sie 
eine selektive, begrenzte Siegerjustiz pro-
duzierten. Dennoch ist die Bereitschaft 
zur Anwendung legaler Mittel, die nicht 
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nur retributive, sondern auch versöhnende 
Folgen haben könnten, immer größer ge-
worden. Es wurde eine ganze Reihe neuer 
Kriegstribunale gegründet, und zwar als 
Hybride oder als gemischte Tribunale, z. B. 
in Sierra Leone, Kambodscha, Osttimor, 
Kosovo u. a. 
Die Frage der normativ verpflichtenden 
Reaktion auf Kriegsverbrechen wurde von 
Orentlicher als „duty to prosecute mass 
crimes“ beantwortet. Sie argumentiert, 
dass es nicht in der Entscheidung der Na-
tionalstaaten liege, ob sie strafrechtlich 
verfolgen wollen oder nicht, da „the law 
itself can accommodate the constraints 
surrounding transitional societies while se-
curing crucially important values.“2 Wei-
terhin legt sie dar, dass sich die alten De-
batten primär um Fragen der Souveränität 
und Zuständigkeit drehten, während neue 
Entwicklungen die nationale Umsetzung 
von Völkerrecht und internationalen Ver-
pflichtungen unterstreichen. In der neuen 
Literatur diskutieren vor allem Juristen 
und Politikwissenschaftler darüber, auf 
welcher politischen Grundlage die neuen 
Internationalen Gerichtshöfe arbeiten,3 
welche Arten von Verbrechen dort verhan-
delt werden sollen,4 und über spezifische 
individuelle Prozesse.5 
Allerdings beruht die Legitimität der In-
ternationalen Gerichte nicht nur auf der 
Wahrung der Grundrechtsnormen, die die 
nationalen Rechtsvorschriften mit den Be-
stimmungen des Völkerrechts harmonisie-
ren, sondern auch auf der Akzeptanz der 
Gerichtsentscheidungen in den jeweiligen 
Gesellschaften, die im Falle des Haager 
Tribunals wohl sehr unzureichend erreicht 
worden ist. Hier zeigt sich der große Wi-
derspruch zwischen den lokalen Akteuren 
und ihrer Wahrnehmung von Gerechtig-

keit auf der einen, sowie den fernen und 
oft unverständlichen Urteilen der fremden 
Gerichtshöfe auf der anderen Seite. Die 
juristischen Beschlüsse in Form von Ko-
operationsgesetzen und die tatsächliche 
Kooperation schaffen einen dominanten 
Rahmen, in welchem der ganze Prozess der 
Kriegsverbrecherprozesse von der lokalen 
Gesellschaft verstanden wird. 
Victor Peskin schrieb eine äußerst wich-
tige Studie über die Kooperation zwi-
schen Nationalstaaten (dem ehemaligen 
Jugoslawien und Ruanda) und den Straf-
gerichtshöfen, die er als „virtual trials“ 
beschreibt.6 Darunter versteht er Koope-
ration und Zusammenarbeit, aber auch 
Widerstand zwischen den politischen 
Eliten der Nationalstaaten, den Interna-
tionalen Tribunalen und der westlichen 
Gemeinschaft. Seiner Meinung nach stel-
len die Kooperationsprozesse selbst eine 
neue Art der juristischen Handlung dar, 
weil die Internationalen Tribunale keine 
Mechanismen haben, um Angeklagte zu 
verhaften. Es wird klar, dass diese Koope-
ration durch den politischen, aber auch 
juristischen Hintergrund bestimmt wird, 
wobei ein Zusammenhang zwischen den 
Interessen der politischen Eliten, interna-
tionalen Verpflichtungen und nationalem 
Recht besteht. Genau diesen Punkt greift 
das neue Buch von Susen Wahl auf. Sie 
legt eine komparative Analyse rechtlicher 
Regelungen der Nachfolgestaaten des ehe-
maligen Jugoslawien und anderer osteuro-
päischer Staaten zur Zusammenarbeit mit 
den Internationalen Strafgerichtshöfen 
vor. 
Obwohl sie sich größtenteils mit gesetz-
lichen Lösungen beschäftigt, lässt Wahl 
keinen Zweifel am wichtigen Einfluss der 
westlichen Staatengemeinschaft und des 
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politischen Kontextes. So analysiert sie 
auch die Prinzipien und Verpflichtungen 
des Vertrags von Dayton und des darin 
festgelegten Einsatzes der SFOR/EUFOR-
Truppen und die Frage nach deren Befä-
higung und Verpflichtung zur Festnahme 
von Angeklagten. 
Das Buch ist in zwei Abschnitte geteilt: 
Der erste Teil beschäftigt sich mit dem 
Internationalen Strafgerichtshof für das 
ehemalige Jugoslawien (JStGH), der zwei-
te Teil mit dem Internationalen Strafge-
richtshof (ISGf). Die Autorin möchte im 
ersten Teil vier Aspekte untersuchen: 1) 
die Regelungen zur Anerkennung der Ge-
richtsbarkeit und Pflicht zur vollumfäng-
lichen Zusammenarbeit mit dem Jugosla-
wien-Strafgerichtshof, 2) die Regelungen 
zur Festnahme und Überstellung von Per-
sonen, 3) die Regelungen zur allgemeinen 
Rechtshilfe und 4) die Regelungen zur 
Vollstreckung von Urteilen. Diese Aspekte 
werden sehr detailliert für jedes Land (Kro-
atien, Bosnien und Herzegowina, Serbien 
und Montenegro, Slowenien, Mazedo-
nien, Ungarn, Rumänien, Deutschland) 
untersucht, und in der Zusammenfassung 
werden Unterschiede zwischen diesen 
Ländern aufgezeigt. Zum Beispiel wurde 
das häufige Versagen des JStGH von der 
Autorin als Konsequenz der Zusammenar-
beit des JStGH mit den einzelnen Staaten 
und deren jeweiligen politischen Zielen 
analysiert, die oft als „Mittel zur Behin-
derung der internationalen Strafgerichts-
barkeit“ genutzt werden (S. 256). Wahl 
zeigt, wie einige Staaten das Konzept der 
absoluten Immunität nutzten. Auch zeigt 
dieses Buch, wie komplex, unterschiedlich 
und letztendlich nicht übereinstimmend 
das Strafrecht ist, das noch stark bei den 
Nationalstaaten bleibt.

Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich 
mit der Annahme des Römischen Sta-
tutes des Internationalen Strafgerichtshofs 
durch die osteuropäischen Länder sowie 
mit dem Inhalt des Statuts, besonders 
mit den dort aufgeführten Verbrechen, 
d. h. Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Ver-
brechen der Aggression. Als wichtiger 
Unterschied zum Haager Tribunal wird 
betont, dass der ISGf nicht von den Ver-
einten Nationen gegründet und finanziert 
wurde, sondern durch Verträge individu-
eller Staaten. Wahl verdeutlicht ebenfalls 
die Entwicklung des Völkerrechts, das 
auch ein Resultat des Lernens aus den Irr-
tümern des Haager Tribunals sein sollte. 
So hat der ISGf z. B. die Möglichkeit, im 
Urteil auch direkt zu Kompensationen, 
Restitutionen und Rehabilitationszah-
lungen zu verpflichten. Die Autorin zeigt, 
dass der JStGH und der RStGH als Vor-
bilder einen wichtigen Einfluss auf den 
IStGH hatten, in dem Sinne, dass diese 
auf verschiedene Probleme und Lücken 
hingewiesen haben. Solche Probleme sind 
in der Wechselwirkung von Staats- und 
Volkssouveränität, zwischen Internatio-
nalem Menschenrechtsschutz und den 
Vorstellungen von Staatssouveränität und 
Nichteinmischung zu sehen. Wahl macht 
darauf aufmerksam, dass eine wichtige 
Folge der durchgeführten Prozesse darin 
bestand, dass weitere „prozessrechtliche(n) 
Herausforderungen der Praxis“ produziert 
wurden, und ein bisher unbekannter Be-
reich mit neuen Regeln versehen wurde. 
Das Buch kann empfohlen werden wegen 
seiner präzisen und prägnanten Analyse, 
dem kritischen Vergleich der Fälle und 
schließlich wegen der Sammlung und Zu-
sammenstellung wichtiger Gesetze, die da-
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mit einem breiteren Publikum zur Verfü-
gung gestellt werden. Die beigegebene CD 
umfasst eine bedeutende Sammlung von 
Rechtsvorschriften: sie beinhaltet Abkom-
men mit den Vereinten Nationen, Gesetze 
über die Zusammenarbeit mit dem IStGH 
und dem JStGH, und Entscheidungen 
über die Einrichtung lokaler Gesetze über 
den Zeugenschutz und zur Immunität 
für alle oben genannten Länder. Sie ent-
hält auch fundamentale Gründungsdoku-
mente, so das Statut des JStGH und das 
Römische Statut. Das Buch informiert 
über Lösungsansätze der verschiedenen 
nationalen Rechtssysteme und über As-
pekte der Kooperationsprozesse mit dem 
JStGH. Schließlich bringt es eine beein-
druckende Sammlung von juristischem 
Material zu den Gesetzen osteuropäischer 
Länder und liefert einen lange überfälligen 
Vergleich zwischenstaatlicher juristischer 
Beschlüsse in regionaler Perspektive.
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Daniel Speich Chassé, Förderprofessor des 
Schweizer Nationalfonds an der Univer-
sität Luzern, hat sich eines hochaktuellen 
Themas angenommen. Schließlich ziehen 
beispielsweise Ratingagenturen das Brut-
tosozialprodukt heran, um die Kreditwür-
digkeit nationaler Volkswirtschaften zu 
bewerten, was wiederum viel diskutierten 
Einfluss auf die Geschicke von Staaten wie 
etwa Griechenland und Argentinien hat. 
Speich interessiert der Aufstieg des Brut-
tosozialprodukts zum weltweiten Maßstab 
von Ungleichheit und Entwicklung. Die 
eigentliche „Erfindung des Bruttosozial-
produkts“ behandelt der erste von drei 
Abschnitten. Unter dem Titel „Die Ver-
messung der Wirtschaft“ schildert Speich 
den Vorstoß des Ökonomen Colin Clark, 
in den 1930er Jahren weltweit nationale 
Ökonomien anhand des erwirtschafteten 
Einkommens zu kategorisieren und damit 
zu vergleichen. Datenmaterial dafür und 
für die Analyse von Widerständen inner-


